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Schulzahnpflege in der GYM1 

Gemäss dem Kantonalen Dekret über die Schulzahnpflege sind die Schülerinnen und Schüler 

während der obligatorischen Schulzeit verpflichtet, sich einer jährlichen zahnärztlichen Unter-

suchung zu unterziehen. Das erste gymnasiale Jahr (GYM1) entspricht dem letzten Jahr der 

obligatorischen Schulzeit.  

Wir bitten Sie deshalb, Ihre Tochter/Ihren Sohn beim Schulzahnarzt Ihrer Gemeinde untersu-

chen zu lassen. Die Rechnung für die Untersuchung wird durch das Gymnasium bezahlt.  

Bitte melden Sie uns die Kontaktdaten des zuständigen Schulzahnarztes vor der Untersu-

chung (sekretariat@gyminterlaken.ch). 

Wir verzichten darauf, die Einhaltung der Verpflichtung zur jährlichen zahnärztlichen Untersu-

chung zu kontrollieren. Wir gehen davon aus, dass Sie als Eltern in jedem Fall ein Interesse 

daran haben, Ihre Tochter/Ihren Sohn untersuchen zu lassen. 
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